
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Umsetzungsstand der Qualitätsentwicklung im Kinderschutz 
 
Sachverhalt: 
 
Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) haben sich durch zur 
Verbesserung des Kinderschutzes erfolgte Änderungen im SGB VIII und dem 
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), die bereits zuvor schon umfangreichen Aufgaben und 
Verpflichtungen des Jugendamtes erweitert. Des Themas Kinderschutz hatte sich auch der 
Landesrechnungshof in seiner Prüfung der Arbeitsabläufe im Jugendamt angenommen und mit 
Bericht vom 10.12.2021 Optimierungsbedarfe aufgezeigt.  
 
Um die gesetzlichen Vorgaben und die Anregungen des Landesrechnungshofes zielgerichtet 
umzusetzen, wurde im November 2023 eine Fachkraft zur Qualitätsentwicklung im Kinderschutz 
eingestellt. Ihr obliegt die Aufgabe alle Prozesse im Kinderschutz zu bündeln und zu steuern 
sowie den besonderen Bedarfen, die sich nunmehr im Zuge der Inklusion im Kinderschutz 
ergeben, nachzukommen. 
 
Die Fachkraft wirkt intern eng mit den im Kinderschutz und im Controlling tätigen Fachkräften 
wie auch mit externen Kooperationspartnern zusammen.  
 
Zum aktuellen Stand der Qualitätsentwicklung im Kinderschutz wird berichtet. 
 
 
In Vertretung 
 
 
(Colshorn) 
 

 

M it te i l ungsvor l age  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0949 

Status:   öffentlich 

Datum:  23.05.2025 

 
Termin  Beratungsfolge: 

04.06.2025 Jugendhilfeausschuss 
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